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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Änderung des Finanzmarktaufsichtsbehördengesetzes 

Finanzmarktaufsichtsbehörde Finanzmarktaufsichtsbehörde 

§ 2. (1) ... § 2. (1) ... 

 1. bis 4. ...  1. bis 4. ... 

[...] [...] 

 8. bis 22. ...  8. bis 22. ... 

  23. im MiCA-Verordnung-Vollzugsgesetz – MiCA-VVG, BGBl. I 
Nr. xxx/202x, 

[...] [...] 

(2) ... (2) ... 

(3) ... (3) ... 

 1. bis 24. ...  1. bis 24. ... 

  25. im MiCA-Verordnung-Vollzugsgesetz – MiCA-VVG, BGBl. I 
Nr. xxx/202x, 

[...] [...] 

(4) bis (6) ... (4) bis (6) ... 

Jahresabschluss Jahresabschluss 

§ 18. (1) Die FMA hat für das vergangene Geschäftsjahr den Jahresabschluss 
in Form der Jahresbilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung unter Beachtung 
der Fristen gemäß Abs. 3 aufzustellen. Im Übrigen sind die Bestimmungen des 
dritten Buches des Unternehmensgesetzbuches – UGB, DRGBl. 1897 S 219, auf 
den Jahresabschluss anzuwenden, sofern in diesem Bundesgesetz nichts anderes 
bestimmt ist. Die von der Oesterreichischen Nationalbank mitgeteilten Kosten der 
Bankenaufsicht gemäß § 79 Abs. 4b BWG, soweit sie acht Millionen Euro nicht 
übersteigen, sowie gemäß § 3 Abs. 5 BaSAG in Verbindung mit § 79 Abs. 4b 
BWG, soweit sie zwei Millionen Euro nicht übersteigen, sowie gemäß § 6 Abs. 6 
ESAEG, soweit sie 500 000 Euro nicht übersteigen, und der 
Versicherungsaufsicht gemäß § 182 Abs. 7 VAG 2016, soweit sie 500 000 Euro 
nicht übersteigen, sind in der Gewinn- und Verlustrechnung der FMA unter den 

§ 18. (1) Die FMA hat für das vergangene Geschäftsjahr den Jahresabschluss 
in Form der Jahresbilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung unter Beachtung 
der Fristen gemäß Abs. 3 aufzustellen. Im Übrigen sind die Bestimmungen des 
dritten Buches des Unternehmensgesetzbuches – UGB, DRGBl. 1897 S 219, auf 
den Jahresabschluss anzuwenden, sofern in diesem Bundesgesetz nichts anderes 
bestimmt ist. Die von der Oesterreichischen Nationalbank mitgeteilten Kosten der 
Bankenaufsicht gemäß § 79 Abs. 4b BWG, soweit sie acht Millionen Euro nicht 
übersteigen, sowie gemäß § 3 Abs. 5 BaSAG in Verbindung mit § 79 Abs. 4b 
BWG, soweit sie zwei Millionen Euro nicht übersteigen, sowie gemäß § 6 Abs. 6 
ESAEG, soweit sie 500 000 Euro nicht übersteigen, und der 
Versicherungsaufsicht gemäß § 182 Abs. 7 VAG 2016 sowie der 
Wertpapieraufsicht gemäß § 26 Abs. 4 WPFG, soweit beide jeweils 500 000 Euro 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
sonstigen betrieblichen Aufwendungen gesondert auszuweisen. nicht übersteigen, und der Wertpapieraufsicht gemäß § 22 Abs. 5 MiCA-VVG, 

sind in der Gewinn- und Verlustrechnung der FMA unter den sonstigen 
betrieblichen Aufwendungen gesondert auszuweisen. 

(2) bis (6) ... (2) bis (6) ... 

Beachte für folgende Bestimmung Beachte für folgende Bestimmung 

Kosten der Aufsicht Kosten der Aufsicht 

§ 19. (1) ... § 19. (1) ... 

 1. bis 4. ...  1. bis 4. ... 

Mit dem Jahresabschluss gemäß § 18 ist auch eine rechnungskreisbezogene 
Kostenabrechnung zu erstellen. Die von der Oesterreichischen Nationalbank 
mitgeteilten Kosten der Bankenaufsicht gemäß § 79 Abs. 4b BWG, soweit sie 
acht Millionen Euro nicht übersteigen, und gemäß § 3 Abs. 5 BaSAG in 
Verbindung mit § 79 Abs. 4b BWG, soweit sie zwei Millionen Euro nicht 
übersteigen, und gemäß § 6 Abs. 6 ESAEG, soweit sie 500 000 Euro nicht 
übersteigen, sind dem Rechnungskreis 1 zuzuordnen. Die von der 
Oesterreichischen Nationalbank gemäß § 182 Abs. 7 VAG 2016 mitgeteilten 
Kosten der Versicherungsaufsicht sind dem Rechnungskreis 2 zuzuordnen, soweit 
sie 500 000 Euro nicht übersteigen. Die von der Oesterreichischen Nationalbank 
mitgeteilten Kosten der Wertpapieraufsicht gemäß § 26 Abs. 4 WPFG sind dem 
Rechnungskreis 1 zuzuordnen, soweit sie 500 000 Euro nicht übersteigen. 

Mit dem Jahresabschluss gemäß § 18 ist auch eine rechnungskreisbezogene 
Kostenabrechnung zu erstellen. Die von der Oesterreichischen Nationalbank 
mitgeteilten Kosten der Bankenaufsicht gemäß § 79 Abs. 4b BWG, soweit sie 
acht Millionen Euro nicht übersteigen, und gemäß § 3 Abs. 5 BaSAG in 
Verbindung mit § 79 Abs. 4b BWG, soweit sie zwei Millionen Euro nicht 
übersteigen, und gemäß § 6 Abs. 6 ESAEG, soweit sie 500 000 Euro nicht 
übersteigen, sind dem Rechnungskreis 1 zuzuordnen. Die von der 
Oesterreichischen Nationalbank gemäß § 182 Abs. 7 VAG 2016 mitgeteilten 
Kosten der Versicherungsaufsicht sind dem Rechnungskreis 2 zuzuordnen, soweit 
sie 500 000 Euro nicht übersteigen. Die von der Oesterreichischen Nationalbank 
mitgeteilten Kosten der Wertpapieraufsicht gemäß § 26 Abs. 4 WPFG, soweit sie 
500 000 Euro nicht übersteigen, und gemäß § 22 Abs. 5 MiCA-VVG sind dem 
Rechnungskreis 3 zuzuordnen. 

(2) bis (4) ... (2) bis (4) ... 

(5) Die FMA hat auf der Grundlage eines jeden Jahresabschlusses 
unverzüglich die auf die einzelnen Kostenpflichtigen gemäß Abs. 4 letzter Satz 
entfallenden Kosten für das vorangegangene Geschäftsjahr zu errechnen. Der 
errechnete Betrag ist mit den erhaltenen Vorauszahlungen für das 
vorangegangene Geschäftsjahr gegenzurechnen. Der Differenzbetrag hieraus ist 
zur Zahlung vorzuschreiben, sofern sich nicht ein Guthaben zugunsten des 
Kostenpflichtigen ergibt; Guthaben sind auszuzahlen. Für das nächstfolgende 
FMA-Geschäftsjahr sind den Kostenpflichtigen Vorauszahlungen in Höhe von 
105 vH des gemäß dem ersten Satz jeweils errechneten Betrages vorzuschreiben; 
sofern die von der Oesterreichischen Nationalbank  

(5) Die FMA hat auf der Grundlage eines jeden Jahresabschlusses 
unverzüglich die auf die einzelnen Kostenpflichtigen gemäß Abs. 4 letzter Satz 
entfallenden Kosten für das vorangegangene Geschäftsjahr zu errechnen. Der 
errechnete Betrag ist mit den erhaltenen Vorauszahlungen für das 
vorangegangene Geschäftsjahr gegenzurechnen. Der Differenzbetrag hieraus ist 
zur Zahlung vorzuschreiben, sofern sich nicht ein Guthaben zugunsten des 
Kostenpflichtigen ergibt; Guthaben sind auszuzahlen. Für das nächstfolgende 
FMA-Geschäftsjahr sind den Kostenpflichtigen Vorauszahlungen in Höhe von 
105 vH des gemäß dem ersten Satz jeweils errechneten Betrages vorzuschreiben; 
sofern jedoch die folgenden im Jahresabschluss der FMA gesondert 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
ausgewiesenen und von der Oesterreichischen Nationalbank 

gemäß § 79 Abs. 4b BWG mitgeteilten und im Jahresabschluss der FMA 
gesondert ausgewiesenen Kosten der Bankenaufsicht den Betrag von acht 
Millionen Euro oder die von der Oesterreichischen Nationalbank  

 1. gemäß § 79 Abs. 4b BWG mitgeteilten Kosten der Bankenaufsicht den 
Betrag von acht Millionen Euro, oder 

gemäß § 3 Abs. 5 BaSAG in Verbindung mit § 79 Abs. 4b BWG mitgeteilten und 
im Jahresabschluss der FMA gesondert ausgewiesenen Kosten der 
Bankenaufsicht den Betrag von zwei Millionen Euro erreicht haben oder die von 
der Oesterreichischen Nationalbank  

 2. gemäß § 3 Abs. 5 BaSAG in Verbindung mit § 79 Abs. 4b BWG 
mitgeteilten Kosten der Bankenaufsicht den Betrag von zwei Millionen 
Euro, oder 

gemäß § 6 Abs. 6 ESAEG mitgeteilten und im Jahresabschluss der FMA 
gesondert ausgewiesenen Kosten der Bankenaufsicht den Betrag von 
500 000 Euro erreicht haben, oder die  

 3. gemäß § 6 Abs. 6 ESAEG mitgeteilten Kosten der Bankenaufsicht den 
Betrag von 500 000 Euro, oder 

gemäß § 182 Abs. 7 VAG 2016 mitgeteilten und im Jahresabschluss der FMA 
gesondert ausgewiesenen Kosten der Versicherungsaufsicht den Betrag von 
500 000 Euro  

 4. gemäß § 182 Abs. 7 VAG 2016 mitgeteilten Kosten der 
Versicherungsaufsicht den Betrag von 500 000 Euro, oder 

  5. gemäß § 26 Abs. 4 WPFG mitgeteilten Kosten der Wertpapieraufsicht 
den Betrag von 500 000 Euro 

erreicht haben, ist abweichend vom ersten Satzteil dieser Teilbetrag in der 
Vorauszahlung mit 100 vH vorzuschreiben. Auf Grund dieser Vorschreibungen 
haben die Kostenpflichtigen den vorgeschriebenen Betrag in vier gleichen Teilen 
jeweils bis spätestens 15. Jänner, April, Juli und Oktober des betreffenden Jahres 
zu leisten. 

erreicht haben, ist abweichend vom ersten Satzteil jeweils dieser Teilbetrag in der 
Vorauszahlung mit 100 vH vorzuschreiben. Auf Grund dieser Vorschreibungen 
haben die Kostenpflichtigen den vorgeschriebenen Betrag in vier gleichen Teilen 
jeweils bis spätestens 15. Jänner, April, Juli und Oktober des betreffenden Jahres 
zu leisten. 

(5a) bis (5e) ... (5a) bis (5e) ... 

 (5f) Die FMA hat der Oesterreichischen Nationalbank für die Kosten ihrer 
Aufgaben und Tätigkeiten nach dem MiCA-VVG Erstattungsbeträge zu leisten. 
Die Erstattungsbeträge sind auf Grund der für das jeweils vorangegangene 
Geschäftsjahr gemäß § 22 Abs. 5 MiCA-VVG mitgeteilten und der 
Wertpapieraufsicht zuzuordnenden Kosten zu bemessen. Die Erstattung erfolgt 
bis spätestens Ende März des nächstfolgenden Geschäftsjahres. 

(6) bis (10) ... (6) bis (10) ... 

Unerlaubter Geschäftsbetrieb und Verstöße im Zusammenhang mit der 
Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung 

Unerlaubter Geschäftsbetrieb und Verstöße im Zusammenhang mit der 
Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung 

§ 22b. (1) Zur Verfolgung der in § 98 Abs. 1 und 1a BWG, § 99 Abs. 1 
ZaDiG 2018, § 29 Abs. 1 E-Geldgesetz 2010, § 60 Abs. 1 Z 1 AIFMG, § 94 
WAG 2018, § 105 Abs. 1 Z 1 und 2 und § 107 Abs. 8 BörseG 2018, § 4 Abs. 1 

§ 22b. (1) Zur Verfolgung der in § 98 Abs. 1 und 1a BWG, § 99 Abs. 1 
ZaDiG 2018, § 29 Abs. 1 E-Geldgesetz 2010, § 60 Abs. 1 Z 1 AIFMG, § 94 
WAG 2018, § 105 Abs. 1 Z 1 und 2 und § 107 Abs. 8 BörseG 2018, § 4 Abs. 1 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Z 1 ZvVG, § 47 PKG, § 23 Abs. 2 Z 1 WKFG, § 4 Abs. 2 Schwarmfinanzierung-
Vollzugsgesetz, § 4 Abs. 1 RW-VG und § 329 VAG 2016 genannten 
Übertretungen ist die FMA berechtigt, von natürlichen und juristischen Personen 
sowie von sonstigen Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit die erforderlichen 
Auskünfte einzuholen und die erforderlichen Daten zu verarbeiten; dieses Recht 
umfasst auch die Befugnis, in Bücher, Schriftstücke und EDV-Datenträger vor 
Ort Einsicht zu nehmen und sich Auszüge davon herstellen zu lassen. 

Z 1 ZvVG, § 47 PKG, § 23 Abs. 2 Z 1 WKFG, § 11 MiCA-VVG, § 4 Abs. 2 
Schwarmfinanzierung-Vollzugsgesetz, § 4 Abs. 1 RW-VG und § 329 VAG 2016 
genannten Übertretungen ist die FMA berechtigt, von natürlichen und juristischen 
Personen sowie von sonstigen Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit die 
erforderlichen Auskünfte einzuholen und die erforderlichen Daten zu verarbeiten; 
dieses Recht umfasst auch die Befugnis, in Bücher, Schriftstücke und EDV-
Datenträger vor Ort Einsicht zu nehmen und sich Auszüge davon herstellen zu 
lassen. 

(2) ... (2) ... 

§ 22c. (1) Die FMA kann Maßnahmen oder Sanktionen, die wegen 
Verstößen gemäß § 98 Abs. 1a BWG, § 99 Abs. 1 ZaDiG 2018, § 29 Abs. 1 E-
Geldgesetz 2010, § 60 Abs. 1 Z 1 AIFMG, § 94 WAG 2018, § 105 Abs. 1 Z 1 
und 2 und § 107 Abs. 8 BörseG 2018, § 47 PKG, § 23 Abs. 2 Z 1 WKFG, § 4 
Abs. 2 Schwarmfinanzierung-Vollzugsgesetz, § 329 VAG 2016 gesetzt wurden, 
nur nach Maßgabe der Z 1 bis 3 beauskunften oder öffentlich bekannt geben: 

§ 22c. (1) Die FMA kann Maßnahmen oder Sanktionen, die wegen 
Verstößen gemäß § 98 Abs. 1a BWG, § 99 Abs. 1 ZaDiG 2018, § 29 Abs. 1 E-
Geldgesetz 2010, § 60 Abs. 1 Z 1 AIFMG, § 94 WAG 2018, § 105 Abs. 1 Z 1 
und 2 und § 107 Abs. 8 BörseG 2018, § 47 PKG, § 23 Abs. 2 Z 1 WKFG, § 11 
MiCA-VVG, § 4 Abs. 2 Schwarmfinanzierung-Vollzugsgesetz, § 329 VAG 2016 
gesetzt wurden, nur nach Maßgabe der Z 1 bis 3 beauskunften oder öffentlich 
bekannt geben: 

 1. bis (2) ...  1. bis (2) ... 

§ 22d. (1) Besteht der Verdacht einer Übertretung gemäß § 98 Abs. 1 und 1a 
BWG, § 99 Abs. 1 ZaDiG 2018, § 29 Abs. 1 E-Geldgesetz 2010, § 60 Abs. 1 Z 1 
AIFMG, § 94 WAG 2018, § 105 Abs. 1 Z 1 und 2 BörseG 2018, § 4 Abs. 1 Z 1 
ZvVG, § 47 PKG, § 23 Abs. 2 Z 1 WKFG, § 4 Abs. 2 Schwarmfinanzierung-
Vollzugsgesetz, § 4 Abs. 1 RW-VG oder § 329 VAG 2016, so hat die FMA 
unabhängig von der Einleitung eines Strafverfahrens die den verdächtigen 
Geschäftsbetrieb ausübenden Unternehmen mit Verfahrensanordnung zur 
Herstellung des der Rechtsordnung entsprechenden Zustandes innerhalb einer 
angemessenen, von der FMA zu bestimmenden Frist aufzufordern. Kommt ein 
aufgefordertes Unternehmen dieser Aufforderung innerhalb der gesetzten Frist 
nicht nach, so hat die FMA mit Bescheid die zur Herstellung des der 
Rechtsordnung entsprechenden Zustandes jeweils notwendigen Maßnahmen, wie 
die Schließung von Teilen des Betriebes oder die Schließung des gesamten 
Betriebes zu verfügen. 

§ 22d. (1) Besteht der Verdacht einer Übertretung gemäß § 98 Abs. 1 und 1a 
BWG, § 99 Abs. 1 ZaDiG 2018, § 29 Abs. 1 E-Geldgesetz 2010, § 60 Abs. 1 Z 1 
AIFMG, § 94 WAG 2018, § 105 Abs. 1 Z 1 und 2 BörseG 2018, § 4 Abs. 1 Z 1 
ZvVG, § 47 PKG, § 23 Abs. 2 Z 1 WKFG, § 11 MiCA-VVG, § 4 Abs. 2 
Schwarmfinanzierung-Vollzugsgesetz, § 4 Abs. 1 RW-VG oder § 329 
VAG 2016, so hat die FMA unabhängig von der Einleitung eines Strafverfahrens 
die den verdächtigen Geschäftsbetrieb ausübenden Unternehmen mit 
Verfahrensanordnung zur Herstellung des der Rechtsordnung entsprechenden 
Zustandes innerhalb einer angemessenen, von der FMA zu bestimmenden Frist 
aufzufordern. Kommt ein aufgefordertes Unternehmen dieser Aufforderung 
innerhalb der gesetzten Frist nicht nach, so hat die FMA mit Bescheid die zur 
Herstellung des der Rechtsordnung entsprechenden Zustandes jeweils 
notwendigen Maßnahmen, wie die Schließung von Teilen des Betriebes oder die 
Schließung des gesamten Betriebes zu verfügen. 

(2) ... (2) ... 

Übergangs- und Schlussbestimmungen Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 26b. § 26b. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 1. bis 3. ...  1. bis 3. ... 

 4. (zu § 19 Abs. 5e in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 237/2022) Der Erstattungsbetrag ist der Oesterreichischen 
Nationalbank erstmals für das Geschäftsjahr 2022 auf Grund der im 
Jahr 2022 gemäß § 26 Abs. 4 WPFG mitgeteilten direkten Kosten im 
Geschäftsjahr 2023 zu erstatten. 

 4. (zu § 19 Abs. 5e in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. XXX/202X) Der Erstattungsbetrag ist der Oesterreichischen 
Nationalbank erstmals für das Geschäftsjahr 2023 auf Grund der im Jahr 
2024 gemäß § 26 Abs. 4 WPFG mitgeteilten Kosten im Geschäftsjahr 
2025 zu erstatten. 

  5. (zu § 19 Abs. 5f in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. XXX/202X) Der Erstattungsbetrag ist der Oesterreichischen 
Nationalbank erstmals für das Geschäftsjahr 2024 auf Grund der im 
Jahr 2025 gemäß § 22 Abs. 5 MiCA-VVG mitgeteilten Kosten im 
Geschäftsjahr 2025 zu erstatten. 

In-Kraft-Treten und Vollziehung In-Kraft-Treten und Vollziehung 

§ 28. (1) bis (49) ... § 28. (1) bis (49) ... 

 (50) § 2 Abs. 1 Z 23, § 2 Abs. 3 Z 25, § 18 Abs. 1, § 19 Abs. 1 achter Satz, 
§ 19 Abs. 5, § 19 Abs. 5f, § 26b Z 4, § 26b Z 5, 22b Abs. 1, 22c Abs. 1 und 22d 
Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/202x treten mit dem 
auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

Änderung des Bankwesengesetzes 

I. Allgemeine Bestimmungen I. Allgemeine Bestimmungen 

Kredit- und Finanzinstitute Kredit- und Finanzinstitute 

§ 1. (1) und (2) ... § 1. (1) und (2) ... 

(3) Kreditinstitute sind auch zur Durchführung der in Abs. 1 Z 22 
(Wechselstubengeschäft) und Abs. 2 Z 1 bis 6 genannten Tätigkeiten berechtigt, 
weiters zur Erbringung des in § 1 Abs. 2 Z 6 ZaDiG 2018 genannten 
Finanztransfergeschäftes sowie zu den in § 7 Abs. 2 Z 2 ZaDiG 2018 genannten 
Tätigkeiten und zur Durchführung aller sonstigen Tätigkeiten, die in 
unmittelbarem Zusammenhang mit der Banktätigkeit entsprechend dem 
jeweiligen Konzessionsumfang stehen oder Hilfstätigkeiten in Bezug auf diese 
darstellen, wie insbesondere die Vermittlung von Bausparverträgen, von 
Unternehmen und Betrieben, von Investmentfondsanteilen, von 
Eigenmittelanteilen, die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der 
automatischen Datenverarbeitung sowie der Vertrieb von Kreditkarten. Weiters 

(3) Kreditinstitute sind auch zur Durchführung der in Abs. 1 Z 22 
(Wechselstubengeschäft) und Abs. 2 Z 1 bis 6 genannten Tätigkeiten berechtigt, 
weiters zur Erbringung des in § 1 Abs. 2 Z 6 ZaDiG 2018 genannten 
Finanztransfergeschäftes sowie zu den in § 7 Abs. 2 Z 2 ZaDiG 2018 genannten 
Tätigkeiten und zur Durchführung aller sonstigen Tätigkeiten, die in 
unmittelbarem Zusammenhang mit der Banktätigkeit entsprechend dem 
jeweiligen Konzessionsumfang stehen oder Hilfstätigkeiten in Bezug auf diese 
darstellen, wie insbesondere die Vermittlung von Bausparverträgen, von 
Unternehmen und Betrieben, von Investmentfondsanteilen, von 
Eigenmittelanteilen, die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der 
automatischen Datenverarbeitung sowie der Vertrieb von Kreditkarten. Weiters 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
sind sie im Rahmen der devisenrechtlichen Bestimmungen zum Handel mit 
Münzen und Medaillen sowie mit Barren aus Gold berechtigt, ferner zur 
Vermietung von Schrankfächern (Safes) unter Mitverschluss durch die Vermieter. 
Sie sind auch zur Erbringung der in § 3 Abs. 2 Z 1 bis 3 WAG 2018 genannten 
Wertpapierdienstleistungen und der Datenbereitstellungsdienste gemäß § 1 Z 60 
und Z 62 WAG 2018 sowie Art. 2 Abs. 1 Nr. 34 und 36 der Verordnung (EU) 
Nr. 600/2014 berechtigt; zur Erbringung von Datenbereitstellungsdiensten 
allerdings nur, soweit es sich um Datenbereitstellungsdienste mit begrenzter 
Bedeutung für den Binnenmarkt nach Maßgabe des aufgrund von Art. 2 Abs. 3 
der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 erlassenen delegierten Rechtsaktes handelt. 
Kreditinstitute, die eine Konzession gemäß Abs. 1 Z 1 und Z 3 oder gemäß Abs. 1 
Z 2 haben, sind zur Durchführung der in § 1 Abs. 2 Z 1 bis 5, 7 und 8 
ZaDiG 2018 genannten Zahlungsdienste berechtigt und Kreditinstitute, die eine 
Konzession gemäß Abs. 1 Z 6 haben, sind zur Durchführung der in § 1 Abs. 2 Z 5 
ZaDiG 2018 genannten Zahlungsdienste berechtigt. Kreditinstitute, die eine 
Konzession gemäß Abs. 1 Z 1 und 3 oder gemäß Abs. 1 Z 2 oder Z 6 haben, sind 
zur Ausgabe von E-Geld gemäß § 1 Abs. 1 E-Geldgesetz 2010 berechtigt. Im 
Übrigen bedarf die gewerbliche Erbringung von Zahlungsdiensten nach § 1 
Abs. 2 ZaDiG 2018 und die Ausgabe von E-Geld gemäß § 1 Abs. 1 E-
Geldgesetz 2010 durch Kreditinstitute einer Konzession der FMA, die sich nach 
den Konzessionsvoraussetzungen des BWG richtet. Kreditinstitute, die eine 
Konzession gemäß Abs. 1 Z 1, 3, 7 oder 8 haben, sind zur Vermittlung des 
jeweiligen Bankgeschäfts gemäß Abs. 1 Z 18 lit. a bis d berechtigt. 

sind sie im Rahmen der devisenrechtlichen Bestimmungen zum Handel mit 
Münzen und Medaillen sowie mit Barren aus Gold berechtigt, ferner zur 
Vermietung von Schrankfächern (Safes) unter Mitverschluss durch die Vermieter. 
Sie sind auch zur Erbringung der in § 3 Abs. 2 Z 1 bis 3 WAG 2018 genannten 
Wertpapierdienstleistungen und der Datenbereitstellungsdienste gemäß § 1 Z 60 
und Z 62 WAG 2018 sowie Art. 2 Abs. 1 Nr. 34 und 36 der Verordnung (EU) 
Nr. 600/2014 berechtigt; zur Erbringung von Datenbereitstellungsdiensten 
allerdings nur, soweit es sich um Datenbereitstellungsdienste mit begrenzter 
Bedeutung für den Binnenmarkt nach Maßgabe des aufgrund von Art. 2 Abs. 3 
der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 erlassenen delegierten Rechtsaktes handelt. 
Kreditinstitute, die eine Konzession gemäß Abs. 1 Z 1 und Z 3 oder gemäß Abs. 1 
Z 2 haben, sind zur Durchführung der in § 1 Abs. 2 Z 1 bis 5, 7 und 8 
ZaDiG 2018 genannten Zahlungsdienste berechtigt und Kreditinstitute, die eine 
Konzession gemäß Abs. 1 Z 6 haben, sind zur Durchführung der in § 1 Abs. 2 Z 5 
ZaDiG 2018 genannten Zahlungsdienste berechtigt. Kreditinstitute, die eine 
Konzession gemäß Abs. 1 Z 1 und 3 oder gemäß Abs. 1 Z 2 oder Z 6 haben, sind 
zur Ausgabe von E-Geld gemäß § 1 Abs. 1 E-Geldgesetz 2010 berechtigt. Im 
Übrigen bedarf die gewerbliche Erbringung von Zahlungsdiensten nach § 1 
Abs. 2 ZaDiG 2018 und die Ausgabe von E-Geld gemäß § 1 Abs. 1 E-
Geldgesetz 2010 durch Kreditinstitute einer Konzession der FMA, die sich nach 
den Konzessionsvoraussetzungen des BWG richtet. Kreditinstitute, die eine 
Konzession gemäß Abs. 1 Z 1, 3, 7 oder 8 haben, sind zur Vermittlung des 
jeweiligen Bankgeschäfts gemäß Abs. 1 Z 18 lit. a bis d berechtigt. Kreditinstitute 
sind unter den in der Verordnung (EU) 2023/1114 genannten Voraussetzungen 
auch zur Ausgabe vermögenswertereferenzierter Token gemäß Art. 3 Abs. 1 Nr. 6 
der Verordnung (EU) 2023/1114 und zur Durchführung von Kryptowerte-
Dienstleistungen gemäß Art. 3 Abs. 1 Nr. 16 der Verordnung (EU) 2023/1114 
berechtigt. 

(4) bis (6) ... (4) bis (6) ... 

III. Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit III. Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit 

Finanzinstitute aus Mitgliedstaaten in Österreich Finanzinstitute aus Mitgliedstaaten in Österreich 

§ 11. (1) Die in den Nummern 2 bis 15 des Anhangs I zur 
Richtlinie 2013/36/EU angeführten Tätigkeiten dürfen in Österreich von einem 
CRR-Finanzinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat über eine Zweigstelle oder im 

§ 11. (1) Die in den Nummern 2 bis 17 des Anhangs I zur 
Richtlinie 2013/36/EU angeführten Tätigkeiten dürfen in Österreich von einem 
CRR-Finanzinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat über eine Zweigstelle oder im 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Wege des freien Dienstleistungsverkehrs erbracht werden, soweit es auf Grund 
der Vorschriften des Sitzstaates dazu berechtigt ist und folgende Voraussetzungen 
erfüllt werden: 

Wege des freien Dienstleistungsverkehrs erbracht werden, soweit es auf Grund 
der Vorschriften des Sitzstaates dazu berechtigt ist und folgende Voraussetzungen 
erfüllt werden: 

 1. bis (3) ...  1. bis (3) ... 

(4) Das erstmalige Tätigwerden in Österreich im Wege des freien 
Dienstleistungsverkehrs erfordert eine Mitteilung der zuständigen Behörde des 
Herkunftmitgliedstaates an die FMA, welche der Tätigkeiten nach den 
Nummern 2 bis 15 des Anhangs I zur Richtlinie 2013/36/EU ausgeübt werden 
sollen. 

(4) Das erstmalige Tätigwerden in Österreich im Wege des freien 
Dienstleistungsverkehrs erfordert eine Mitteilung der zuständigen Behörde des 
Herkunftmitgliedstaates an die FMA, welche der Tätigkeiten nach den 
Nummern 2 bis 17 des Anhangs I zur Richtlinie 2013/36/EU ausgeübt werden 
sollen. 

(5) und (6) ... (5) und (6) ... 

Tochterunternehmen von Finanzinstituten aus Mitgliedstaaten in Österreich Tochterunternehmen von Finanzinstituten aus Mitgliedstaaten in Österreich 

§ 13. (1) Die in den Nummern 2 bis 15 des Anhangs I zur 
Richtlinie 2013/36/EU angeführten Tätigkeiten dürfen in Österreich über eine 
Zweigstelle oder im Wege des freien Dienstleistungsverkehrs durch ein CRR-
Finanzinstitut erbracht werden, das ein Tochterunternehmen von solchen 
Finanzinstituten ist, die die in § 11 Abs. 1 Z 1 bis 5 oder § 11 Abs. 2 genannten 
Voraussetzungen erfüllen. Das in Österreich tätig werdende Finanzinstitut 
(Enkelunternehmen) muss auf Grund der Vorschriften seines Sitzstaates zur 
Ausübung dieser Tätigkeiten im Sitzstaat berechtigt sein. 

§ 13. (1) Die in den Nummern 2 bis 17 des Anhangs I zur 
Richtlinie 2013/36/EU angeführten Tätigkeiten dürfen in Österreich über eine 
Zweigstelle oder im Wege des freien Dienstleistungsverkehrs durch ein CRR-
Finanzinstitut erbracht werden, das ein Tochterunternehmen von solchen 
Finanzinstituten ist, die die in § 11 Abs. 1 Z 1 bis 5 oder § 11 Abs. 2 genannten 
Voraussetzungen erfüllen. Das in Österreich tätig werdende Finanzinstitut 
(Enkelunternehmen) muss auf Grund der Vorschriften seines Sitzstaates zur 
Ausübung dieser Tätigkeiten im Sitzstaat berechtigt sein. 

(2) bis (5) ... (2) bis (5) ... 

Verweise und Verordnungen Verweise und Verordnungen 

§ 105. (1) bis (22) ... § 105. (1) bis (22) ... 

 (23) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Verordnung (EU) 2023/1114 
verwiesen wird, so ist, sofern nichts Anderes angeordnet ist, die Verordnung (EU) 
2023/1114 über Märkte für Kryptowerte und zur Änderung der 
Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 sowie der 
Richtlinien 2013/36/EU und (EU) 2019/1937, ABl. Nr. L 150 vom 09.06.2023 
S. 40, anzuwenden. 

Inkrafttreten und Vollziehung Inkrafttreten und Vollziehung 

§ 107. (1) bis (114) ... § 107. (1) bis (114) ... 

 (115) § 1 Abs. 3, § 11 Abs. 1 und 4 und § 13 Abs. 1 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/20xx treten mit dem auf die Kundmachung 
folgenden Tag in Kraft. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Änderung des HinweisgeberInnenschutzgesetzes 

1. Hauptstück 1. Hauptstück 

Allgemeine Bestimmungen Allgemeine Bestimmungen 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 

§ 5. ... § 5. ... 

 1. bis 12. ...  1. bis 12. ... 

 13. „Richtlinie 2019/1937/EU“: Richtlinie 2019/1937/EU zum Schutz von 
Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden, ABl. Nr. L 305 
vom 26.11.2019 S. 17 in der Fassung der Verordnung (EU) 
Nr. 2020/1503, ABl. Nr. L 347 vom 20.10.2020 S. 1, und der 
Verordnung (EU) Nr. 2022/1925, ABl. Nr. L 265 vom 12.10.2022 S. 1; 

 13. „Richtlinie 2019/1937/EU“: Richtlinie 2019/1937/EU zum Schutz von 
Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden, ABl. Nr. L 305 
vom 26.11.2019 S. 17 in der Fassung der Verordnung (EU) 
Nr. 2020/1503, ABl. Nr. L 347 vom 20.10.2020 S. 1, der Verordnung 
(EU) Nr. 2022/1925, ABl. Nr. L 265 vom 12.10.2022 S. 1 und der 
Verordnung (EU) 2023/1114, ABl. Nr. L 150 vom 09.06.2023 S. 40; 

 14. und 15. ...  14. und 15. ... 

5. Hauptstück 5. Hauptstück 

Schlussbestimmungen Schlussbestimmungen 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 28. (1) und (2) ... § 28. (1) und (2) ... 

 (2a) § 5 Z 13 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/20xx tritt 
mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

(3) ... (3) ... 

Änderung des Alternative Investmentfonds Manager-Gesetzes 

Vertrieb an Privatkunden Vertrieb an Privatkunden 

Einrichtungen für den Vertrieb an Privatkunden Einrichtungen für den Vertrieb an Privatkunden 

§ 48a. (1) Unbeschadet der Vorgaben des Art. 26 der Verordnung (EU) 
2015/760 hat der AIFM in jedem Mitgliedstaat, in dem er Anteile an einem AIF 

§ 48a. (1) Der AIFM hat in jedem Mitgliedstaat, in dem er Anteile an einem 
AIF an Privatkunden zu vertreiben beabsichtigt, Einrichtungen zur Wahrnehmung 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
an Privatkunden zu vertreiben beabsichtigt, Einrichtungen zur Wahrnehmung 
folgender Aufgaben bereitzustellen: 

folgender Aufgaben bereitzustellen: 

 1. bis (2) ...  1. bis (2) ... 

10. Teil 10. Teil 

Übergangs- und Schlussbestimmungen Übergangs- und Schlussbestimmungen 

Übergangsbestimmung Übergangsbestimmung 

Verweise und Verordnungen Verweise und Verordnungen 

§ 71. (1) ... § 71. (1) ... 

(2) ... (2) ... 

 1. bis 21. ...  1. bis 21. ... 

 22. Verordnung (EU) 2015/760 über europäische langfristige 
Investmentfonds, ABl. Nr. L 123 vom 19.05.2015, S. 98; 

 22. Verordnung (EU) 2015/760 über europäische langfristige 
Investmentfonds, ABl. Nr. L 123 vom 19.05.2015, S. 98, in der Fassung 
der Verordnung (EU) 2023/606, ABl. Nr. L 80 vom 20.03.2023 S. 1; 

 23. bis 30. ...  23. bis 30. ... 

(3) ... (3) ... 

Umsetzungshinweis Umsetzungshinweis 

§ 71a. (1) bis (7) ... § 71a. (1) bis (7) ... 

 (8) Das Bundesgesetz BGBl. I Nr. xx/202X dient dem Wirksamwerden der 
Verordnung (EU) 2015/760 über europäische langfristige Investmentfonds, ABl. 
Nr. L 123 vom 19.05.2015, S. 98, in der Fassung der Verordnung (EU) 2023/606, 
ABl. Nr. L 80 vom 20.03.2023 S. 1. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 74. (1) bis (20) ... § 74. (1) bis (20) ... 

 (21) § 48a Abs. 1, § 71 Abs. 2 Z 22 und § 71a Abs. 8 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2023 treten mit dem auf die Kundmachung 
folgenden Tag in Kraft. 
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